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(54) Gärgutträger mit Einlage sowie Verfahren zum Beschicken eines Gärgutträgers mit einer 
Einlage

(57) Die Erfindung schlägt einen Gärgutträger (1) mit
blattförmiger Einlage (5) vor, wobei der Gärgutträger mit
einem Boden versehen ist und die in den Gärgutträger
eingelegte Einlage auf dem Boden aufliegt, zur Aufnah-
me des Gärguts auf der Einlage, wobei die Einlage aus
Papier besteht.

Die Erfindung schlägt ferner ein Verfahren zum Be-

schicken eines Gärgutträgers mit einer Einlage vor, mit
folgenden Verfahrensmerkmalen:
- Zuführen des Gärgutträgers,
- Entnehmen einer aus Papier bestehenden Einlage von
einem Stapel gestapelter Einlagen oder Schneiden einer
Einlage von einer Papierrolle,
- Einlegen der Einlage in den Gärgutträger.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gärgutträger mit
Einlage sowie ein Verfahren zum Beschicken eines Gär-
gutträgers mit einer Einlage.
[0002] Seit Jahrzehnten finden Gärgutträger bei Bäk-
kereien Verwendung. Sie dienen der Aufnahme von gä-
renden Teiglingen, die auf in den Gärgutträger eingeleg-
ten blattförmigen Einlagen aufliegen. Der Boden des
Gärgutträgers ist in aller Regel gelocht ausgebildet. Der
Gärgutträger ist vorzugsweise kastenförmig gestaltet.
[0003] Im Zuge der Massenherstellung von Lebens-
mitteln ist die Einhaltung der Lebensmittelhygiene von
besonderer Bedeutung. Hierbei ist insbesondere eine
gesundheitliche Gefahr für den Verbraucher, insbeson-
dere aufgrund von Schimmelpilzbildung, Bakterien usw.,
auszuschließen.
[0004] Vor diesem Hintergrund sind in der Vergangen-
heit die vielfältigsten Versuche unternommen worden,
den Gärprozess bei optimalen Hygienebedingungen ab-
laufen zu lassen. Dies ist bislang nicht gelungen, weil die
Einlagen der Gärgutträger selbst bei Anwendung erheb-
licher Reinigungsmaßnahmen, Schimmelbildung auf-
weisen. In der bisherigen Praxis ist es die Regel, dass
über lange Zeiträume, somit eine Vielzahl von Umläufen
des Gargutträgers verwendet werden, mit den genann-
ten hygienischen Nachteilen.
[0005] Im DE-GM 88 08 319 ist ein Gärgutträger für
Teiglinge beschrieben, wobei der Gärgutträger mit einer
Einlage, die als Tuch ausgebildet ist, zusammenwirkt.
Das Tuch ist mit dem Boden des Trägers lösbar verbun-
den. Konkret weist der Gärgutträger einen als Siebblech
gebildeten Boden auf, dessen Oberfläche mit dem Tuch
bespannt ist, bei dem es sich z. B. um ein Moltontuch,
ein Nesseltuch, ein Halbleinentuch oder um ein Vlies-
oder Filzmaterial handeln kann. Der Boden des Gärgut-
trägers ist an seinen Kanten mit aufsteckbaren Klemm-
leisten versehen, die das Tuch mit dem Boden lösbar
verbinden. - Nachteilig ist bei diesem Gärgutträger mit
Einlage, dass separate Mittel, vorstehend die Klemmlei-
sten, zum Verbinden der Einlage mit dem Gärgutträger
erforderlich sind. Dieses komplizierte Positionieren der
Einlage führt dazu, dass die Einlage nur nach einer Viel-
zahl von Umläufen des Gärgutträgers gewechselt wird
und demzufolge die hygienische Gefährdung der Ver-
braucher infolge Schimmelbildung und dergleichen evi-
dent ist.
[0006] In der DE 20 2006 001 783 U1 ist eine beson-
dere Gestaltung des Gärgutträgers, der auch als Sturz-
kasten bezeichnet wird, für Teiglinge beschrieben. Dort
ist ausgeführt, dass der Boden des Gärgutträgers innen-
seitig mit einer Einlage aus einem Gewebematerial be-
legt ist, die beispielsweise ein feinmaschiges Kunststoff-
gewebe ist. Im Bereich abgewandter Stirnseiten wird die-
se Einlage mittels zweier Rundstangen am Boden des
Gärgutträgers positioniert, so dass die Einlage sich nicht
ungewollt verschieben kann.
[0007] Gattungsbildend ist für den Gärgutträger mit

Einlage der aus dem Internetauftritt der Möller Bäckerei-
systeme, Windmühlenstraße 53, 50129 Bergheim-Büs-
dorf bekannt gewordene Gärgutträger mit blattförmiger
Einlage, wobei der Gärgutträger mit einem Boden ver-
sehen ist, und die in den Gärgutträger eingelegte Einlage
auf dem Boden aufliegt, zur Aufnahme des Gärguts auf
der Einlage. Diese in den Gärgutträger eingelegte Ein-
lage ist als Polyestertuch ausgebildet, das entweder lose
auf dem Boden aufliegt oder geringfügig mittels Klett-
band an den kurzen Seiten des Tuches am Boden des
Gärgutträgers fixiert wird. - Ein solches Polyestertuch
weist ein relativ hohes Flächengewicht auf und ist flexi-
bel. Es wird deshalb manuell in den Gärgutträger einge-
legt und ist nur mit einem sehr hohen Aufwand für eine
automatische Zuführung zum Gärgutträger geeignet. Ab-
gesehen hiervon handelt es sich bei dem Polyestertuch
nicht um einen Einmalartikel; in der Praxis wird das Po-
lyestertuch nur gelegentlich gereinigt.
[0008] Bei bekannten Gärgutträgern mit Einlage findet
kein automatisches Zuführen der Einlage zum Gärgut-
träger statt.
[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen Gärgutträger mit besonderer Einlage zu schaffen,
die unter hygienischen Gesichtspunkten absolut unbe-
denklich ist und die unkompliziert dem Gärgutträger zu-
geführt werden und in diesem positioniert werden kann.
Es ist ferner Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Ver-
fahren zum Beschicken eines Gärgutträgers mit einer
Einlage zu schaffen, das besonders einfach ausgebildet
ist.
[0010] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung einen Gärgutträger mit blattförmiger Einlage, wobei
der Gärgutträger mit einem Boden versehen ist und die
in den Gärgutträger eingelegte Einlage auf dem Boden
aufliegt, zur Aufnahme des Gärguts auf der Einlage vor,
wobei erfindungsgemäß vorgesehen ist, dass die Einla-
ge aus Papier besteht.
[0011] Das erfindungsgemäß vorgesehene besonde-
re Material - Papier - aus dem die Einlage besteht, er-
möglicht es insbesondere die Einlage als Einmalartikel
auszuführen. Demzufolge wird pro Gärzyklus, d. h. pro
Belegung des Gärgutträgers mit Gärgut, die Einlage aus
Papier nur einmal verwendet und dann verworfen.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, die Einlage
auch mehrfach zu verwenden. Auf jeden Fall wird die
Einlage nicht gereinigt bzw. gesäubert, sondern nach ge-
wissen Zyklen verworfen.
[0012] Die Verwendung des Materials Papier als Ein-
lage löst sich von jahrzehntelangen Vorstellungen der
Fachkreise im Zusammenhang mit der Beschaffenheit
und Ausbildung von Einlagen bei Gärgutträgern. Es ist
nunmehr nicht mehr erforderlich, die Einlage kompliziert
im Gärgutträger zu montieren und nach gewissen Zyklen
zu demontieren, um die Einlage dann zu säubern bzw.
zu reinigen. Aufgrund der Erfindung ist es nur noch er-
forderlich, die Einlage in den Gärgutträger einzulegen
und nach dem Gärvorgang gegebenenfalls eine neue
Einlage einzulegen.
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[0013] Bevorzugt wird die Einlage aus Papier lose in
den Gärgutträger eingelegt, somit lose auf den Boden
aufgelegt. Dies stellt die einfachste Anordnung der Ein-
lage im Gärgutträger dar. Ist es gewünscht, dass die Ein-
lage, beim Stürzen des Gärgutträgers im Anschluss an
den Gärvorgang, nicht verrutscht oder mit dem Gärgut
zusammen ausgeschüttet wird, kann es vorteilhaft sein,
die Einlage aus Papier auf der dem Boden des Gärgut-
trägers zugewandten Seite mit einer Haftbeschichtung
zu versehen, die eine gewisse Haftung zwischen der Ein-
lage und dem Boden gewährleistet. Es reicht aus, wenn
die Haftbeschichtung im Bereich der Schmalseiten der
Einlage vorgesehen ist.
[0014] Der Gärgutträger ist insbesondere in Art aus
dem Stand der Technik bekannter Gärgutträger ausge-
bildet, somit mit einem Boden, Seiten- und Stirnwänden.
Der Boden ist insbesondere gelocht. Der Gärgutträger
besteht vorzugsweise aus Holz, Kunststoff oder Metall,
beispielsweise Aluminium, oder aus Mischformen.
[0015] Es ist ferner von Vorteil, wenn das Papier saug-
fähig und/oder nassfest ist. Das Papier kann damit
Feuchtigkeit aufnehmen und halten und trägt somit den
Gegebenheiten beim Gärprozess Rechnung. Die
Nassfestigkeit gewährleistet, dass nach Abschluss des
Gärens des Teiglings und dem Stürzen des Gärgutträ-
gers keine am Teigling haftende Papierbestandteile aus
der papierenden Einlage herausgerissen werden bzw.
keine Papierfaserreste am Teigling kleben bleiben. Das
Papier ist Lebensmittel unbedenklich. Das Papier ist vor-
zugsweise luftdurchlässig und damit atmungsaktiv und
porös. Das Papier kann maschinell gut vereinzelt und
gut transportiert werden, insbesondere mittels verfahr-
baren Saughebern.
[0016] Das spezifische Gewicht des Papiers ist vor-
zugsweise relativ gering, beträgt 30 bis 100 g/m2, vor-
zugsweise 50 bis 80 g/m2, insbesondere 60 bis 70 g/m2.
Bei diesem spezifischen Gewicht des Papiers haben sich
beste Versuchsergebnisse bestätigt.
[0017] Es wird als besonders vorteilhaft angesehen,
wenn das Papier ein Krepp-Papier ist. Die Rauhigkeit
des Krepp-Papiers ergibt die besten Ergebnisse wäh-
rend des Gärprozesses.
[0018] Die Materialbeschaffenheit der Einlage, somit
die Beschaffenheit der Einlage aus Papier, ermöglicht
es, nunmehr das Verfahren zum Beschicken des Gär-
gutträgers mit der Einlage zu automatisieren. Selbstver-
ständlich kann das Einlegen der Einlage in den Gärgut-
träger auch manuell erfolgen. Vorzugsweise laufen die
Verfahrensschritte teilweise oder vollständig automa-
tisch ab.
[0019] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Be-
schicken des Gärgutträgers mit der Einlage ist durch fol-
gende Verfahrensschritte gekennzeichnet:

- Zuführen eines Gärgutträgers,
- Entnehmen der aus Papier bestehenden Einlage

von einem Stapel gestapelter Einlagen oder Schnei-
den einer Einlage von einer Papierrolle,

- Einlegen der Einlage in den Gärgutträger.

[0020] In aller Regel wird der Verfahrensablauf so von-
statten gehen, dass der Gärgutträger vor dem Zuführen
vereinzelt wird. Dies erfolgt insbesondere maschinell.
Auch das Einlegen der Einlage in den Gärgutträger er-
folgt vorzugsweise automatisch. Es ist insbesondere dar-
an gedacht, dass die Einlage mittels eines Saughebers
vom Stapel gestapelter Einlagen entnommen und in den
Gärgutträger eingelegt wird. Für den Fall, dass die Ein-
lagen nicht, wie vorstehend genannt, gestapelt sind, son-
dern in Rollenform vorliegen, wird es als besonders vor-
teilhaft angesehen, wenn die Einlage im Fluss, d. h. bei
einer Relativbewegung von Einlage und Gärgutträger, in
den Gärgutträger eingelegt wird. Hierbei kann die Einla-
ge nach oder beim Einlegen von der Papierrolle abge-
schnitten werden.
[0021] An den Vorgang des Einlegens der Einlage in
den Gärgutträger schließt sich in aller Regel unmittelbar
die Beladung des Gärgutträgers mit Gärgut an. Insofern
wird der Gärgutträger nach dem Einlegen der Einlage
der Beladung mit Gärgut zugeführt.
[0022] Weitere Merkmale der Erfindung sind in den
Unteransprüchen, der Beschreibung der Figuren und
den Figuren selbst dargestellt, wobei bemerkt wird, dass
alle Einzelmerkmale und alle Kombinationen von Einzel-
merkmalen weitere erfinderische Ausgestaltungen dar-
stellen.
[0023] Eine bevorzugte Ausführungsform wird nach-
folgend unter Hinweis auf die Zeichnung näher erläutert.
Es zeigt:

Figur 1 eine räumliche Ansicht eines Gärgutträgers,
schräg von oben gesehen,

Figur 2 die räumliche Ansicht des Gärgutträgers ge-
mäß Figur 1, wobei in den Gärgutträger eine
Einlage aus Papier eingelegt ist.

[0024] Der Gärgutträger 1 ist kastenförmig ausgebildet
und weist einen gelochten Boden 2, zwei parallel zuein-
ander angeordnete gelochte Seitenwände 3 und zwei
senkrecht zu diesen angeordnete, gleichfalls parallel zu-
einander positionierte Stirnwände 4 auf, die nicht gelocht
sind. Der Gärgutträger 1 besteht beispielsweise aus Alu-
minium und ist stapelbar.
[0025] Der Boden ist rechteckig und weist eine Größe
von 80 x 60 cm auf. - Die insoweit beschriebene Gestal-
tung des Gärgutträgers 1 ergibt sich aus der Figur 1.
[0026] Der Figur 2 ist zu entnehmen, dass auf den Gär-
gutträger 1 die blattförmige Einlage 5 aufgelegt ist, die
aus Papier besteht. Die Einlage ist rechteckig und weist
eine Größe von 78 x 58 cm auf.
[0027] Bei der Einlage 5 aus Papier handelt es sich
um ein Krepp-Papier mit einem Gewicht von 60 bis 70
g/m2.
[0028] Das Papier ist saugfähig und nassfest sowie
Lebensmittel unbedenklich. Es ist ferner luftdurchlässig
und damit atmungsaktiv.
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[0029] Das Verfahren zum Beschicken des Gärgutträ-
gers 1 mit der Einlage 5 aus Papier erfolgt beispielsweise
gemäß folgender Schritte, jeweils manuell oder automa-
tisch:

- Der Gärgutträger 1 wird vereinzelt.
- Der Gärgutträger 1 wird dem Arbeitsplatz zugeführt.
- Die Einlage 5 wird von einem Stapel entnommen

oder von einer Rolle geschnitten.
- Die Einlage 5 wird in den Gärgutträger 1 eingelegt

(z. B. mittels Saugheber) oder von der Rolle (im
Fluss) in den Gärgutträger 1 eingelegt. Wird im Fluss
eingelegt, d. h. Papier über den vorbeifahrenden
Gärgutträger 1 abgerollt, erfolgt eventuell erst nach
bzw. beim Einlegen das Abschneiden der Einlage 5.

- Der Gärgutträger wird dem nächsten Prozessschritt,
nämlich der Beladung mit Teiglingen, zugeführt.

[0030] Bei der Einlage 5 aus Papier handelt es sich
vorzugsweise um einen Einmalartikel. Nach jedem Gär-
prozess wird somit die Einlage 5 verworfen. Dies gewähr-
leistet höchste Anforderungen an die Hygiene es Teig-
lings. Es ist durchaus im Rahmen der Erfindung, die Ein-
lage 5 für mehrere Gärprozesse zu verwenden und sie
mit geeigneten Messmethoden nach jedem Gärprozess
hinsichtlich der Hygieneanforderung zu prüfen. Nach den
diversen Prozesszyklen wird die Einlage 5 aus Papier
verworfen.

Patentansprüche

1. Gärgutträger (1) mit blattförmiger Einlage (5), wobei
der Gärgutträger (1) mit einem Boden (2) versehen
ist und die in den Gärgutträger (1) eingelegte Einlage
(5) auf dem Boden (2) aufliegt, zur Aufnahme des
Gärguts auf der Einlage (5), dadurch gekennzeich-
net, dass die Einlage (5) aus Papier besteht.

2. Gärgutträger mit Einlage gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einlage (5) lose
auf dem Boden (2) aufliegt.

3. Gärgutträger mit Einlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die auf dem Boden
(2) aufliegende Einlage (5) auf ihrer Unterseite in
Teilbereichen, insbesondere Randbereichen mit
Mitteln zum rutschsicheren Positionieren mit der Ein-
lage (5) bezüglich des Bodens (2) versehen ist, ins-
besondere die Einlage (5) auf ihrer Unterseite mit
einer Haftbeschichtung versehen ist.

4. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlage
(5) ein Einmalartikel ist.

5. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das spe-

zifische Gewicht der Einlage (5) 30 bis 100 g/m2,
vorzugsweise 50 bis 80 g/m2, insbesondere 60 bis
70 g/m2 beträgt.

6. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Papier
saugfähig ist.

7. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Papier
nassfest ist.

8. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Papier
luftdurchlässig ist.

9. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Papier
Lebensmittel unbedenklich ist.

10. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Papier
ein Krepp-Papier ist.

11. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Bo-
den (2) rechteckig ist und die Abmessungen der Ein-
lage (5) im Wesentlichen den Innenabmessungen
des Kastens im Bereich des Bodens (2) entspre-
chen.

12. Verfahren zum Beschicken eines Gärgutträgers (1)
mit einer Einlage (5), gekennzeichnet durch fol-
gende Verfahrensschritte:

- Zuführen eines Gärgutträgers (1),
- Entnehmen einer aus Papier bestehenden Ein-
lage (5) von einem Stapel gestapelter Einlagen
oder Schneiden einer Einlage (5) von einer Pa-
pierrolle,
- Einlegen der Einlage (5) in den Gärgutträger
(1).

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verfahrensschritte teilweise
oder vollständig automatisch ablaufen.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gärgutträger (1) vor dem
Zuführen vereinzelt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einlage (5) in den
Gärgutträger (1) eingelegt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einlage (5) mittels eines Saug-
hebers vom Stapel gestapelter Einlagen entnom-
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men und in den Gärgutträger (1) eingelegt wird.

17. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einlage (5) im Fluss in den Gär-
gutträger (1) eingelegt wird.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einlage (5) nach oder beim Ein-
legen von der Papierrolle abgeschnitten wird.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gärgutträger (1)
nach dem Einlegen der Einlage (5) der Beladung mit
Gärgut zugeführt wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Gärgutträger (1) für gärende Teiglinge mit blatt-
förmiger Einlage (5), wobei der Gärgutträger (1) mit
einem Boden (2) versehen ist und die in den Gär-
gutträger (1) eingelegte Einlage (5) auf dem Boden
(2) aufliegt, zur Aufnahme des Gärguts auf der Ein-
lage (5), dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
lage (5) aus Papier besteht, wobei das Papier luft-
durchlässig und saugfähig ist.

2. Gärgutträger mit Einlage gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einlage (5) lose
auf dem Boden (2) aufliegt.

3. Gärgutträger mit Einlage nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die auf dem Bo-
den (2) aufliegende Einlage (5) auf ihrer Unterseite
in Teilbereichen, insbesondere Randbereichen mit
Mitteln zum rutschsicheren Positionieren mit der Ein-
lage (5) bezüglich des Bodens (2) versehen ist, ins-
besondere die Einlage (5) auf ihrer Unterseite mit
einer Haftbeschichtung versehen ist.

4. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einlage (5) ein Einmalartikel ist.

5. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
spezifische Gewicht der Einlage (5) 30 bis 100 g/m2,
vorzugsweise 50 bis 80 g/m2, insbesondere 60 bis
70 g/m2 beträgt.

6. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Papier nassfest ist.

7. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Papier Lebensmittel unbedenklich ist.

8. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Papier ein Krepp-Papier ist.

9. Gärgutträger mit Einlage nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Boden (2) rechteckig ist und die Abmessungen der
Einlage (5) im Wesentlichen den Innenabmessun-
gen des Kastens im Bereich des Bodens (2) entspre-
chen.

10. Verfahren zum Beschicken eines Gärgutträgers
(1) für gärende Teiglinge mit einer Einlage (5), ge-
kennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:

- Zuführen eines Gärgutträgers (1),
- Entnehmen einer aus luftdurchlässigem und
saugfähigem Papier bestehenden Einlage (5)
von einem Stapel gestapelter Einlagen oder
Schneiden einer Einlage (5) von einer Papier-
rolle,
- Einlegen der Einlage (5) in den Gärgutträger
(1).

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verfahrensschritte teilweise
oder vollständig automatisch ablaufen.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der Gärgutträger (1) vor
dem Zuführen vereinzelt wird.

13. Verfahren nach Ansprüche10 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einlage (5) mittels eines
Saughebers vom Stapel gestapelter Einlagen ent-
nommen und in den Gärgutträger (1) eingelegt wird.

14. Verfahren nach Anspruch13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einlage (5) im Fluss in den Gär-
gutträger (1) eingelegt wird.

15. Verfahren nach Anspruch14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einlage (5) nach oder beim Ein-
legen von der Papierrolle abgeschnitten wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass der Gärgutträger
(1) nach dem Einlegen der Einlage (5) der Beladung
mit Gärgut zugeführt wird.
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